
D.13A   Zielfernrohrgewehr 5 (ZG 5)

D.13A.1   Waffe
Zugelassen sind halbautomatische Gewehre, Repetiergewehre und Einzel-
ladergewehre mit Zielfernrohr. Das Maximalgewicht der
wettbewerbsfertigen Waffe darf 6,5 kg nicht überschreiten.

D.13A.2  Schäftung
Die Schäftung kann beliebig ausgeführt sein. Es gilt jedoch eine maximale 
Vorderschaftbreite von 76 mm. Eine Hakenkappe ist zulässig.

D.13A.3   Abzug
Die Art des Abzuges ist freigestellt. Jeder mechanische, sichere Abzug
darf benutzt werden.

D.13A.4   Zielfernrohr
Es darf mit beliebiger Vergrößerung geschossen werden. Die Wahl des
Absehens ist freigestellt.

D.13A.5  Munition
Es ist nur die Verwendung handelsüblicher Munition zulässig.

D.13A.6  Kaliber
Das Kaliber beträgt 5,6 mm Randfeuer (.22 lfb).

D.13A.7   Anschlagsart
Es wird liegend aufgelegt geschossen. Die Waffe darf vor dem Abzugsbügel 
auf einer Länge von nicht mehr als 150 mm unterstützt werden. Die Verwen-
dung einer beliebigen Benchrestauflage, sowohl am Vorderschaft als auch am
Hinterschaft ist zulässig, solange beide Auflagen nicht miteinander verbunden 
sind. Die Waffe muss sich frei nach oben aus der Auflage herausnehmen
lassen.

D.13A.8  Bekleidung
Zugelassen sind Schiessjacken, -handschuhe und -mützen jeglicher Art.

D.13A.9   Schusszahl
Die Anzahl der Probeschüsse ist beliebig.

                              Es werden 25 Wertungsschüsse abgegeben. 

                                           D.13A.10 Schiesszeit
                                           Die Schießzeit beträgt 25 min für Aufbau, Probe- und Wertungsschüsse.

                                           D.13A.11 Scheibe
                                           BDMP-Scheibe Nr. 6D.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13A.12 Anzeige



 
D.13A.12 Anzeige

                Die Beobachtung der Scheibe kann mit jedem beliebigen Beobachtungs-
                glas erfolgen.

                D.13A.13 Scheibenentfernung
                Die Scheibenentfernung beträgt 50 m +/- 0,5 m.

                D.13A.14 Auswertung
                Bei Ringgleichheit wird wie folgt gewertet:
                Anzahl der Mouchen, Anzahl der 10er, Anzahl der 9er usw.




